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1 Ausgangslage und Zielsetzung

Der Landkreis Hildesheim mit ca. 275.000 Einwohnern liegt südlich angrenzend
an die Region Hannover auf einer Fläche von 1.206 km2. Der Landkreis besteht
aus insgesamt 18 Einheits- und Samtgemeinden und bildet den Übergang von
der Mittelgebirgsschwelle in das norddeutsche Tiefland.

Abb. 1 Gemeinden im Landkreis Hildesheim sowie angrenzende Landkreise
und kreisfreie Städte

Der Landkreis Hildesheim verfügt über ein dichtes Freizeitwegenetz, das bislang
diverse, sehr unterschiedlich lange touristische Radrouten aufweist, die gut an-
genommen werden. Auch wurden für den Alltagsradverkehr im Laufe der ver-
gangenen Jahre zahlreiche Radverkehrsanlagen hergestellt. Allerdings fehlt ein
konsistentes Netz für den regionalen Alltagsradverkehr.

Um den Radverkehr zu fördern hat sich der Landkreis zum Ziel gesetzt ein re-
gionales Radverkehrsnetz zu entwickeln. Mit diesem Netz, welches empfehlen-
den Charakter für die vielfältigen Akteure im Zuge der Radverkehrsförderung
aufweist, sollen gute und attraktive Infrastrukturen als Grundvoraussetzung zur
häufigeren Nutzung des Fahrrads entstehen und noch mehr Menschen motiviert
werden, das Rad zu nutzen.

Das Regionale Radverkehrsnetz soll die aktuellen Standards hinsichtlich der
Qualitäten von Radverkehrsanlagen berücksichtigen. Dazu gehören neben der
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Radwegeinfrastruktur auch die flankierenden Infrastrukturen wie Fahrradab-
stellanlagen an wichtigen Zielen im Landkreis und die Möglichkeiten von Ser-
vice- und Dienstleistungen im Radverkehr (bspw. Fahrradstation).

Aus einer in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführten Mobilitätsbefragung
lässt sich großes Potential zur Steigerung des Radverkehrsanteils am Modal Split
herleiten. Der Radverkehrsanteil liegt derzeit zwischen 3 % und 15 %. Beson-
ders im Südwesten des Landkreises ist bedingt durch die Topografie der Rad-
verkehrsanteil sehr gering. Nördlich der Stadt Hildesheim, angrenzend an die
Region Hannover sind die täglichen Wegeanteile, die mit dem Rad zurückgelegt
werden, deutlich höher.

Abb. 2 Modal-Split im Landkreis Hildesheim1

Bisher engagierte sich der Landkreis vorrangig im Fahrradtourismus. Der Rad-
verkehr ist als System zu verstehen und soll die Bausteine Infrastruktur, Ser-
viceangebote und Kommunikation miteinander verzahnen. Von besonderer
Wichtigkeit ist es deshalb, die potentiellen Radfahrerinnen und Radfahrer auch
über die alltags- und freizeitorientierten Angebote ausreichend zu informieren.

1  LK Hildesheim – Landkreisumfassende Ergebnisse der Mobilitätsbefragung, SHP
Ingenieure, Februar 2019
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Vor diesem Hintergrund bestehen Bestrebungen, die Entwicklung des Radver-
kehrs voranzutreiben, neu zu strukturieren und zu professionalisieren. Dabei ist
die Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes von zentraler Bedeutung.
Insgesamt soll im Landkreis Hildesheim der Radverkehrsanteil im Alltags- sowie
im Freizeitverkehr zunehmen, die Verkehrssicherheit erhöht (Entkoppelung der
Unfallentwicklung von der Steigerung des Radverkehrsanteils) und ein generel-
ler politischer Konsens pro Radverkehr erzielt werden (vgl. Abb. 3). Diese Ziele
können erreicht werden, indem:
- das Radfahren sicherer und attraktiver wird,
- ein durchgängiges Radverkehrsnetz entsteht,
- sichere Wege zur Schule mit dem Rad gewährleistet weden,
- die Situation in Bezug auf das Fahrradparken verbessert wird,
- die Schnittstellen zum ÖPNV (Multi- und Intermodalität) ausgebaut und
- weitere Service- und Dienstleistungsangebote zur Verbesserung des Umfel-

des des Fahrradklimas geschaffen werden (Konsens pro Radverkehr).

Abb. 3 Ziele und Inhalte der Radverkehrsplanung für den Landkreis
Hildesheim
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2 Vorgehensweise

Zur Erreichung der festgelegten Ziele sind in den Themenfeldern „Radverkehrs-
infrastruktur“, „Fahrradabstellanlagen“, „Service und Dienstleistungen“ und „Öf-
fentlichkeitsarbeit“ Maßnahmen zu entwickeln, die insbesondere im Bereich der
überörtlichen Verkehre die Nutzung des Fahrrads positiv beeinflussen. Neben
der Erhöhung der Sicherheit für den Radverkehr, welche von allen Themenfel-
dern berührt wird, sind ein flächendeckendes, attraktives Alltagsnetz zu schaf-
fen und die Serviceleistungen im Alltags- und Freizeitverkehr zu verbessern.
Dafür wurde zunächst das regionale Radverkehrsnetz in Abstimmung mit den
Kommunen entwickelt.

In den folgenden Kapiteln wird vorrangig auf die Schaffung eines flächende-
ckenden, attraktiven und verkehrssicheren Alltagsnetzes eingegangen. Grund-
lage dafür ist die Erfassung und Dokumentation der Bestandssituation für den
Radverkehr vor Ort. In mehreren Befahrungen sind relevante Quellen und Ziele
des Radverkehr sowie vorhandene Radverkehrsanlagen in ihrer Ausprägung so-
wie festgestellte Mängel erfasst und dokumentiert worden. Die Daten wurden
in einer Datenbank zusammengeführt.

Von besonderer Bedeutung für den Radverkehr ist die Verbindung zwischen
Hildesheim – Sarstedt – Laatzen - Hannover. Da auf diesem Trassenkorridor
eine hohe Einwohner- und Beschäftigtendichte vorhanden ist, wird das Potenzial
zur Einrichtung eine Radwegeverbindung mit einem hohen Standard, um mög-
lichst viele Pendlerwege von dem Auto auf das Rad zu verlagern, besonders
hoch eingeschätzt. Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes werden verschie-
dene Verbindungsvarianten innerhalb des Korridors in einem ersten Ansatz grob
auf Machbarkeit geprüft und erste Maßnahmenansätze aufgezeigt.

Ebenso wurde die Fahrradabstellsituation an insgesamt 73 Standorten geprüft.
Dazu wurden an den jeweiligen Örtlichkeiten der kreiseigenen Gebäude und
Einrichtungen, an Bahnhöfen und relevanten Haltestellen sowie in Innenstädte,
Stadtteilzentren und an weiteren kreisweiten relevanten Einrichtungen (bspw.
größere Arbeitgeber) die Art der Fahrradabstellanlage und die Auslastung erho-
ben.

In Anlehnung an die Bestandserfassung und das entwickelte Radverkehrsnetz
sind Maßnahmenpakete entwickelt worden, die zur Verbesserung der Radver-
kehrsanlagen, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Radverkehr und zu einer
Steigerung des Radverkehrsanteils beitragen.

Für die Themenfelder Service und Dienstleistung und Öffentlichkeitsarbeit wer-
den im Rahmen des Konzeptes mögliche Handlungsfelder gesichtet und aufge-
zeigt.

Begleitet wurde die Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes von der Arbeits-
gruppe Radverkehr, einem Gremium aus Verwaltung (Stadt-, Gemeinde- und
Samtgemeindevertretern, Vertreter des Landkreises Hildesheim) sowie ADFC,
Landvolk und Polizei. Anregungen, Vorschläge und Hinweise aus diesen Beteili-
gungen sind in die Aufstellung des Radverkehrskonzeptes eingeflossen.
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Projektrelevante Planungen

Darüber hinaus wurden zur Grundlagenermittlung auch die vorhandenen Rad-
verkehrsplanungen der Stadt Hildesheim einbezogen. Ziel der Einbeziehung vor-
handener Planungen ist die Harmonisierung der Radverkehrsverbindungen über
die Landkreisgrenzen hinweg.

Parallel zum Regionalen Radverkehrskonzept wurden in den letzten Jahren bzw.
werden auch noch aktuell Projekte bearbeitet, die für die Radverkehrsplanung
im Landkreis relevant sind (bspw. das Regionale Mobilitätskonzept Leineberg-
land). Für die Region Leinebergland soll mithilfe des regionalen Mobilitätskon-
zeptes ein integriertes Konzept für den fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr,
den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), den Radverkehr und den Fuß-
verkehr entwickelt werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf alternativen Mobi-
litätsangeboten und dem Mobilitätsmanagement. Es soll damit eine Grundlage
für strategische Planungen und Entscheidungen zur verkehrlichen Entwicklung
bilden, die auch im Rahmen der Erarbeitung des Regionalen Radverkehrskon-
zeptes für den Landkreis aufgegriffen werden.

Im Gebiet des Landkreises Hildesheim sind derzeit nur ein etwa ¼ der Kreis-
straßen mit entsprechenden Radwegen ausgebaut. Vor diesem Hintergrund
wurde im Jahr 2009 das Radwegebauprogramm an Kreisstraßen erarbeitet. Die-
ses umfasst eine Dringlichkeitsreihung der zu sanierenden Radwege und eine
Prioritätenliste für den Neubau von Radwegen an Kreisstraßen, von denen
(Stand Januar 20202) sechs Radwege fertiggestellt wurden. Bei der Netz- und
Maßnahmenplanung des Radverkehrsnetzes für den Landkreis Hildesheim
wurde das Radwegebauprogramm berücksichtig und hinsichtlich einer Fort-
schreibung bewertet.

Grundlage für den Bau von neuen Radwegen an Landesstraßen ist das landes-
weite Radwegekonzept. Verschiedene Kriterien wurden dabei für die Beurtei-
lung der Dringlichkeit herangezogen. Im Jahr 2019 wurden rund fünf Millionen
Euro in den Bau neuer Radwege investiert.3 2016 wurde das Radwegekonzept
durch das Land Niedersachsen fortgeschrieben. Die Projektliste ist auf den Sei-
ten des Nds. Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung4 zu
finden. Darüber hinaus gibt es weitere Radwegeplanungen an Landesstraßen
im Bereich des Landkreises Hildesheim, die im "weiteren Bedarf" stehen.

Für Radwege an Bundesstraßen gibt es zurzeit kein aktuelles Radwegepro-
gramm.

2     RW-Bauprogramm Januar 2020 – Landkreis Hildesheim (https://www.land-
kreishildesheim.de/media/custom/1905_1096_1.XLSX?1585816248)

3  NLSTBV, Radwege (https://www.strassenbau.niedersachsen.de/start-
seite/projekte/radwege/radwege-78353.html)

4bbbhttps://www.mw.niedersachsen.de/download/108019/Liste_Radwegekon-
zept_zum_Download_.pdf

http://www.mw.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/land-schreibt-radwegekonzept-2016-fort-144-projekte-mit-einer-gesamtlaenge-von-461-kilometer-werden-gebaut-144471.html
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3 Beteiligungsverfahren

Die Erarbeitung des Regionalen Radverkehrskonzeptes wurde von einem inten-
siven Beteiligungsverfahren begleitet. Die aktuellen Arbeitsstände wurden in
verschiedenen Gremien diskutiert, Anregungen immer wieder in die Bearbeitung
aufgenommen und Lösungen erarbeitet.

In einem ersten Auftakttermin (April 2019) wurde den Teilnehmern (Stadt-, Ge-
meinde- und Samtgemeindevertretern, Vertreter des Landkreises Hildesheim,
ADFC und Polizei) die Ziele des regionalen Radverkehrskonzeptes vorgestellt
und auf die Bedeutung des regionalen Charakters des Konzeptes eingegangen.
Im weiteren Verlauf wurden die Arbeitsschritte der Konzepterarbeitung vorge-
stellt und die Vorgehensweise der Radverkehrsnetzplanung nach den Richtlinien
für die integrierte Netzgestaltung (RIN) erläutert. Ebenfalls wurden die Zielstan-
dards für den Landkreis in Bezug auf die Anforderungen der Radverkehrsanla-
gen vorgestellt. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit sich thematisch einzu-
bringen, unabhängig von kommunalen Grenzen und Themenstellungen.

Abb. 4 Eindrücke aus den Arbeitsgruppen Radverkehr

In Vorbereitung für den nachfolgenden Termin im Juni wurde den Kommunen
die Netzkonzeption (Prüfnetz) digital zur Verfügung gestellt. Somit hatten so-
wohl die in der Arbeitsgruppe beteiligten, als auch die übrigen Kommunen die
Möglichkeit, sich intern abstimmen und Netzabschnitte mitzuteilen, für die Prüf-
oder Ergänzungsbedarf besteht.

In der zweiten Veranstaltung (Juni 2019) stellen die Gutachter die Entwicklung
des Prüfnetzes und erste Befahrungseindrücke vor. Ebenfalls wurde auf die
Problematik bei Führung des Radverkehrs auf landwirtschaftlichen Wegen ein-
gegangen. Dazu war ein Vertreter des Niedersächsisches Landvolks anwesend,
um über eine verträgliche Nutzung beider Verkehrsteilnehmer, Unterhaltungs-
möglichkeiten sowie Lösungsansätze zu diskutieren. Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass trotz der vorhandenen potentiellen Konfliktfelder die ge-
meinsame Nutzung dieser Wege durch den Landwirtschafts- und Radverkehr
ermöglicht werden soll, da oftmals keine praktikablen Alternativführungen vor-
handen sind. Maßgeblich ist die vorbehaltlose Kommunikation der verantwortli-
chen Akteure miteinander und das Informieren der Öffentlichkeit, um die ge-
genseitige Rücksichtnahme zu erhöhen. In einem zweiten Abschnitt wurden die
Teilnehmer aktiv gefordert an den Plänen des Prüfnetzes gemeinsam zu disku-
tieren und weitere mögliche Verbindungen für die Befahrung zu identifizieren.
Weiterhin konnten Mängel oder Ideen zu verschiedenen Themen (bspw. Fahr-
radabstellanlagen, Kommunikation usw.) an Stellwänden dokumentiert werden.
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Neben den Nennungen, der im Workshop vertretenden Kommunen sind weitere
schriftliche Stellungnahmen beim Landkreis Hildesheim eingegangen, die in der
weiteren Planung berücksichtigt werden.

Folgend ist nur ein Auszug genannter und berücksichtigter Aspekte aufgeführt:
- Im Zuge des Rückbaus der B3 durch Alfeld können die gewonnen Flächen

für den Radverkehr genutzt werden
- Führung zwischen Brunkensen und KP K26/ L462 sehr schlecht, Alternative

prüfen
- Lamspringe – Freden: Parallele Führung prüfen
- Anbindung Nordstemmen in Richtung Hannover über die B3 aufnehmen
- Verbindung Heyersum – Betheln als wichtige Verbindung zwischen Gronau

und Hildesheim mit aufnehmen, schlecht einsehbare Verkehrsführung
- Die Route von Bockenem nach Hildesheim entlang der B243 sollte aufge-

nommen werden. Die ist relativ viel befahren und abgesehen von dem Teil-
stück über den Weinberg (Nette bis Abzweig nach Söder) vollständig mit
einem Radweg versehen.

Im Februar 2020 wurde den Mitgliedern der Arbeitsgruppe im Rahmen einer
dritten Veranstaltung die Befahrungsergebnisse des Prüfnetzes sowie die dar-
aus resultierenden Maßnahmenvorschläge exemplarisch vorgelegt. Neben den
bisher Beteiligten war auch die NLSTBV (Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr) und das Straßenverkehrsamt anwesend, um potenti-
elle Maßnahmen an klassifizierten Straßen zu diskutieren und über bereits ge-
plante Projekte für Radwege zu referieren. Bei der Ableitung des Handlungsbe-
darfs ist die Umsetzbarkeit in Bezug auf den Baulastträger der Streckenab-
schnitte zu berücksichtigen. Ebenso wurde festgehalten, dass die Verkehrsbe-
hörden frühzeitig in die Planung mit einbezogen werden sollen.

Inhaltlich wurden auf einzelnen Wegeverbindung parallele Streckenführungen
analysiert und mit Maßnahmen versehen. Ziel der Veranstaltung war die Fest-
legung des regionales Radverkehrsnetzes für den Landkreis Hildesheim. Die
Gutachter gaben den Teilnehmern dazu Empfehlungen, welche anschließend
diskutiert wurden. Alle Kommunen des Landkreises erhielten die Möglichkeit ei-
ner schriftlichen Stellungnahme, sodass alle Belange mit in die Planung einflie-
ßen können.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass durch das mehrstufige und iterativ
organisierte Beteiligungsverfahren wertvolle Hinweise für den Planungsprozess
gewonnen werden konnten.
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4 Entwicklung des Regionalen
Radverkehrsnetzes

Für den Landkreis Hildesheim wird ein bedarfsgerechtes Regionales Radver-
kehrsnetz für den Alltagsradverkehr entwickelt. Dies erfolgt systematisch in An-
lehnung an die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 20105, wird derzeit
überarbeitet. Aktuelle Erkenntnisse fließen in die Planung ein.) sowie die Richt-
linien für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008)6. Letztere greifen die strategi-
sche Entwicklung der Verkehrsnetze in Anlehnung an die Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung auf und leiten die funktionale Gliederung der Ver-
kehrsnetze vor dem Hintergrund der Erreichbarkeiten aus der zentralörtlichen
Gliederung ab. In Abhängigkeit von zentralörtlicher Bedeutung und Versor-
gungsfunktion wird zwischen Oberzentren (OZ), Mittelzentren (MZ) und Grund-
zentren (GZ) unterschieden. Die Verbindungen zwischen Grundzentren und von
Grundzentren zu Mittelzentren stellen nach der RIN im Wesentlichen die regio-
nalen Radverkehrsverbindungen dar. Weiterhin werden wesentliche – auch für
das Umland bedeutende - Ziele wie Bahnhöfe und Gemeinden, die Nah- oder
Vollversorger sowie Weiterführende Schulen aufweisen, mit aufgenommen.

Im Rahmen der Entwicklung des Regionalen Radverkehrsnetzes für den Land-
kreis Hildesheim ist die Betrachtung von innerörtlichen Verbindungen zwischen
Zielen/Ortsteilen innerhalb einer Kommune nicht vorgesehen, da diese Relatio-
nen erst auf einer feineren Maßstabsebene berücksichtigt werden können (z.B.
kommunales Radverkehrskonzept). (Siehe Abb. 5)

Abb. 5 Abgrenzung kommunaler und regionaler Radverkehrsnetze

5  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV):
   Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010, Köln 2010
6  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV):
   Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN), Ausgabe 2008, Köln 2008
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Verbindungsbedeutung

Zur Ermittlung der Bedeutung von zwischengemeindlichen Verbindungen wird
das System der zentralen Orte angewendet. Die von Walter Christaller in den
1930’er Jahren entwickelte Theorie der zentralen Orte wird noch heute in Teilen
in der Landes- und Raumordnungsplanung angewendet. Dabei werden Orte in
Abhängigkeit ihrer zentralörtlichen Funktion in verschiedene Zentralitätsstufen
gegliedert. Je nach Bedeutung der zentralen Versorgungsfunktion und Größe
des Versorgungsbereiches wird zwischen Metropolregionen, Oberzentren, Mit-
telzentren und Grundzentren unterschieden.

Für das Regionale Radverkehrskonzept wurden die zentralen Orte des Landkrei-
ses Hildesheim sowie der umgebenden Landkreise aus dem Landes-Raumord-
nungsprogramm Niedersachsen übernommen. Diese bilden die Grundlage für
die Netzentwicklung. Neben den Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren
sind zusätzlich Orte mit besonderen Funktionen und Voll- und Nahversorgungs-
zentren bei der Erstellung des Regionalen Radverkehrsnetzes berücksichtigt
worden.

Die folgende Tabelle (Tab. 1) verdeutlicht insbesondere, dass die Verbindungen
von Grundzentren untereinander das regionale Netz beschreiben und dass
Verbindungen zu Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion zu den nahräumigen
Verbindungen zählen. Bei einer Verbindung von zwei Grundzentren können aber
durchaus weitere in der Kommune liegenden Gemeindeteile angebunden wer-
den, sofern die umgelegte Wegeverbindung über diesen Gemeindeteil führt.
Verbindungen von Gemeindeteilen ohne zentralörtliche Funktion werden laut
RIN als nahräumliche Radverkehrsverbindung bezeichnet. Die Einbeziehung
sollten im Rahmen eines kommunalen Radverkehrskonzeptes erfolgen. Die
Kommunen im Landkreis Hildesheim sind dazu aufgefordert, das regionale Rad-
verkehrsnetz durch kommunale Netzkonzepte zu verdichten. Bisher hat keine
der im Landkreis liegenden Kommunen ein kommunales Radverkehrskonzept
erarbeitet.
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Tab. 1 Netzkategorien für den Radverkehr nach RIN (Quelle: RIN 2008, S.
18, ERA 2010, S. 8)

Vorgehen der Netzplanung

Auf Grundlage der im Landkreis befindlichen
- zentralen Orte,
- Bahnhöfe,
- Orte mit besonderen Funktionen (bspw. Söhlde),
- Voll- und Nahversorgungszentren (bspw. Borsum) und
- Arbeitsplatzschwerpunkten (bspw. Bosch Blaupunkt in Hildesheim)

wurde ein Wunschliniennetz für den Landkreis Hildesheim entwickelt (vgl. Abb.
6), innerhalb dessen benachbarte Kommunen und relevante Ziele miteinander
verbunden wurden. Bei der Erstellung von Wunschlinien kann auch eine Bün-
delung von nahe beieinander oder überlagernder Verbindungen erfolgen (bspw.
GZ – Bahnhof – GZ). Zusätzlich wurden die im Rahmen der Netzentwicklung
erarbeiteten Verbindungen mit den Erkenntnissen aus der im Landkreis durch-
geführten Mobilitätsbefragung (z.B. zurückgelegte Wegelängen im Radverkehr)
abgeglichen.
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Abb. 6 Wunschliniennetz für den Landkreis Hildesheim

Nach Fertigstellung des Wunschliniennetzes wurden die vorhandenen ideellen
Verbindungen auf das vorhandene Wegenetz umgelegt. Dabei wurden alle für
den Radverkehr geeigneten Wege berücksichtigt. Diese Wege sind nicht nur
durch den allgemeinen Kfz-Verkehr nutzbare Wege, sondern können sowohl
landwirtschaftliche Wege oder Betriebswege als auch selbstständig geführte
Wege (bspw. gemeinsame Geh- und Radwege) sein. Die Zuordnung der
Wunschlinien auf das Radwegenetz wurde mithilfe des Radroutenplaners Naviki
(www.naviki.org) durchgeführt. Radroutenplaner können anhand wählbarer
Routenkriterien die kürzeste sowie die am besten geeignete Route für den All-
tagsradverkehr suchen. Jede Verbindung wurde dabei auf Plausibilität geprüft.

Wesentliche Kriterien sind:
- direkte Verbindungen (Berücksichtigung Umwegfaktor von maximal 1,2 ge-

genüber der kürztmöglichsten Verbindung)
- geringe Steigungsverhältnisse (maximal 14 Höhenmeter/ Reisekilometer)
- Anforderungen an die soziale Sicherheit

http://www.naviki.org/
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Weiterhin wurden vorhandene konzeptionelle Planungen wie zum Beispiel das
Radverkehrskonzept der Stadt Hildesheim sowie das Mobilitätskonzept der
Samtgemeinde Leinebergland berücksichtigt. Von besonderer Bedeutung ist die
Anbindung an das Netz der Stadt Hildesheim sowie an die angrenzenden Kom-
munen außerhalb des Landkreises.

Im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens (siehe auch Kapitel 3) erfolgte die
Überprüfung des sogenannten Prüfnetzes durch kommunale Vertreter mit Lo-
kalbezug, sodass einzelne Verbindungen mit in das Prüfnetz aufgenommen wur-
den (Netzergänzung Beteiligungsverfahren). Das abgestimmte Prüfnetz wurde
anschließend von den Gutachtern befahren (etwa 580 km). Bei der Befahrung
vor Ort konnten sich ebenfalls Ergänzungen bei der Routenprüfung ergeben
(Ergänzung Befahrung). Das Prüfnetz dient als Grundlage der vorhanden Rad-
verkehrsinfrastruktur und wird anhand verschiedener Attribute bewertet.

Das Prüfnetz weist verschiedene Hierarchien der Netzkategorisierung auf, die
sich aus der Herleitung von einzelnen Verbindungen ergeben. Durch die Hierar-
chisierung können unterschiedliche Prioritäten für die verschiedenen Netzkate-
gorien gesetzt werden:

- 1. Netzkategorie: Verbindungen zwischen Mittelzentrum und Grundzent-
rum oder zwei Grundzentren, sofern die Kriterien an Umwegfaktor, Steigung
und soziale Sicherheit erfüllt sind.

- 2. Netzkategorie: Weitere attraktive, teilweise parallel verlaufende Ver-
bindungen der 1.Kategorie, die berücksichtigt werden sollen. Diese können
auch Anbindungen an ein Netzabschnitt der 1.Kategorie sein.

- 3. Netzkategorie: Verbindungen, die für den Alltagsradverkehr eher nicht
geeignet sind, ohne die aber Netzlücken zwischen zentralen Orten entste-
hen würden. Diese Strecken werden bei der Befahrung des Prüfnetzes mit-
aufgenommen.

- Grenzübergreifende Verbindungen: Die Anbindungen an das Radver-
kehrsnetz der Stadt Hildesheim sowie die Netze der angrenzenden Kommu-
nen werden ebenfalls berücksichtigt.

Aufgrund der Wegeführung (K 209 bei Schloss Marienburg, Region Hannover)
und der unmittelbar angrenzenden Bedeutung von Zielen (Rastiland in Salzhem-
mendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont) verläuft das Radwegenetz im Einzelfall
auch außerhalb der Grenzen des Landkreises (grenzübergreifende Verbindun-
gen). Die Abschnitte sind entsprechend gekennzeichnet. An den weiteren Land-
kreisgrenzen wird eine Fortführung bzw. Einbindung des Netzes in die Netze
der angrenzenden Regionen/Landkreise angestrebt.
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Abb. 7 Netzkategorisierung Prüfnetz

Nach Durchführung der Analyse (Befahrung des Prüfnetzes) und Darstellung
von Qualitäten und Mängeln ist ein Katalog von unterschiedlichen Maßnahmen
zusammenzustellen. Da innerhalb des Prüfnetzes parallel verlaufende Verbin-
dungen untersucht wurden, werden im nächsten Schritt diese Netzvarianten
gegenübergestellt und anhand der Qualität im Bestand und des Aufwandes für
die Umsetzung einer sicheren und den Qualitätsanforderungen entsprechenden
Radverkehrsverbindung bewertet. Dies hat zu Folge, dass geprüfte Wegever-
bindungen ausscheiden, da die parallele Führung sich aufgrund der genannten
Kriterien als die geeignete Trasse herausgestellt hat. Das Ergebnis stellt das
finale Radverkehrsnetz dar, dessen Umsetzung die Basis für ein durchgängiges
Regionales Radverkehrsnetz des Landkreises Hildesheim darstellt. Bei der Be-
fahrung konnten ebenfalls Netzlücken – Verbindungen mit bisher unüberwind-
baren Barrieren oder fehlenden Wegeverbindungen – identifiziert werden.
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Abb. 8 Regionales Radverkehrsnetz für den Landkreis Hildesheim

Radverkehrsnetz Stadt Hildesheim
Bei der Entwicklung des regionalen Netzes wurde das im Rahmen des Radver-
kehrskonzeptes 2025 der Stadt Hildesheim7 definierte Radverkehrsnetz im
Stadtgebiet Hildesheim zugrunde gelegt. Das Netz unterteilt sich in Haupt- und
Nebenrouten. Da bei der Netzbearbeitung des städtischen Konzeptes vorwie-
gend die radialen Hauptrouten aus der Innenstadt in die umliegenden Stadtteile

7  Radverkehrskonzept 2025 Stadt Hildesheim, SHP Ingenieure und PGV -Alrutz
Gbr, April 2018
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untersucht wurden, wurde das regionale Netz über die Stadtgebietsgrenze hin-
aus betrachtet, sodass das regionale Netz in Teilen das städtische Netz ergänzt.
Dies betrifft bspw. die Anbindung an einen der größten Arbeitgeber in der Re-
gion im Hildesheimer Wald (Bosch Blaupunkt) sowie die Anbindung aus Rich-
tung Giesen/ Harsum im Hildesheimer Norden. Diese Abschnitte wurden befah-
ren und in die Datenbank eingepflegt (17 Abschnitte). Ebenfalls wurden die aus
regionaler Sicht wichtigsten Routen im Stadtgebiet Hildesheim mit den angren-
zenden Kommunen identifiziert. Diese verlaufen vorwiegend auf den Hauptrou-
ten des städtisches Netzes und führen von den Grundzentren in Richtung In-
nenstadt/Bahnhof. Teile der Route 4 (Hauptbahnhof bis zur Universität auf der
Marienburger Höhe) sowie der Route 6 (Alfelder Straße) wurden im Rahmen
des städtischen Konzeptes detailliert betrachtet und Handlungsempfehlungen
sowie Prioritäten formuliert. Durch den regionalen Charakter dieser Routen wird
ihre Bedeutung noch einmal unterstrichen. Positiv ist zu vermerken, dass bspw.
im Zuge der Route Hauptbahnhof - Universität in den vergangenen Jahren be-
reits Maßnahmen des Konzeptes umgesetzt wurden (Fahrradstraße in der Gar-
tenstraße und Von-Wintheim-Straße, Schutzstreifen in der Bahnhofsallee sowie
Optimierung der Querungssituation am Zingel). Folgende Routen im Stadtgebiet
Hildesheim sind Teil des regionalen Netzes:

- Route 1: Verbindung GZ Giesen über die B6 oder alternativ über die Pan-
zerstraße mit Anbindung über die Mastbergstraße

- Route 2: Verbindung GZ Harsum parallel zur B494 über die Kulturroute
- Route 3: Verbindung GZ Schellerten über die B1 (Ost-West-Verbindung)
- Route 4: Verbindung GZ Bad Salzdetfurth/ Bahnhof Groß Düngen über die

Marienburger Straße (Universität)
- Route 5: Verbindung GZ Bad Salzdetfurth/ Bahnhof Groß Düngen über die

B243/ Hohnsen
- Route 6: Verbindung GZ Diekholzen über die Kurt-Schuhmacher-Straße
- Route 7: Verbindung GZ Nordstemmen über die B1 oder alternativ über

Emmerke – Himmelthür über „Radweg Berlin – Hameln“

Das Radverkehrnetz der Stadt Hildesheim wurde im Rahmen der Bearbeitung
des Konzeptes im Jahr 2015 befahren, analysiert und in Teilen mit Maßnahmen
bewertet. Aus diesem Grund fand im Rahmen des regionalen Konzeptes keine
erneute Befahrung der genannten Routen statt. Hier wird auf das
Radverkehrskonzept der Stadt verwiesen. Es wurde jedoch geprüft, ob in den
vergangenen Jahren bereits Maßnahmen umgesetzt wurden. Im Anhang
„Regionale Routen im Stadtgebiet“ ist je Route eine Übersicht dargestellt.

Das Radkonzept des Landkreises und der Stadt Hildesheim sollen auf den ver-
schiedenen Handlungsebenen – z.B. bei der Netzgestaltung – ineinandergreifen.



20      Landkreis Hildesheim – Regionales Radverkehrskonzept

Abb. 9 Relevante Regionale Radrouten im Stadtgebiet Hildesheim

Touristische Routen
Das Regionale Radverkehrsnetz weist eine hohe Bedeutung für den Alltags- und
Freizeitverkehr in Bezug auf die regionalen Radverkehrsverbindungen auf. In
einigen Fällen überlagert sich das Regionale Radverkehrsnetz mit dem vorhan-
denen touristischen Wegenetz, wodurch diese Verbindungen eine umso höhere
Netzbedeutung aufweisen.

In der folgenden Abbildung sind die touristischen Radrouten im Landkreis Hil-
desheim aufgeführt. Teilweise überlagern sich mehrere Routen auf einigen Ab-
schnitten. Zu den touristischen Routen zählen:
- HI-Ring
- Radweg Hameln-Berlin
- Leine-Heide-Radweg
- Radweg-zur-Kunst
- Kulturroute
- Innerste Radweg
- Ambergau Radweg
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Abb. 10 Übersicht der touristischen Routen im Landkreis Hildesheim
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5 Methodik der Bestandsanalyse

Ein Schwerpunkt im Radverkehrskonzept für den Landkreis Hildesheim liegt auf
der Ermittlung der vorhandenen Wegequalitäten. Im Rahmen von Befahrungen
mit dem Rad wurde vor Ort die bestehende Wegeinfrastruktur für den Radver-
kehr aufgenommen, dokumentiert und anschließend bewertet. Alle Bestands-
daten wurden in eine digitale Datenbank (Microsoft Access) überführt und kön-
nen durch Verknüpfung dieser mit dem GIS-System in einem Plan lagegetreu
mit dem Netz überlagert dargestellt werden.

5.1 Bestandserfassung und Bewertung

Das Prüfnetz des kreisweiten Radverkehrsnetzes wurde im Sommer/Herbst
2019 in seiner kompletten Länge (575 km) von geschultem Personal mit dem
Fahrrad befahren und dokumentiert. Bei beidseitiger Radverkehrsführung (z. B.
richtungstreue Radwege auf beiden Seiten) wurden die entsprechenden Ab-
schnitte in beiden Richtungen dokumentiert. Bei perspektivischen Verbindungen
wurden nur die heute bereits nutzbaren Abschnitte vor Ort geprüft.

Die Aufnahme des Bestands sowie erste Einordnungen von Mängeln und Kon-
fliktstellen erfolgten mithilfe von Checklisten. Zudem wurde eine detaillierte
Foto- und Videodokumentation mit GPS-Kameras durchgeführt, sodass der Be-
stand sowie die Mängel im Anschluss lagegenau verortet werden können.
Bereits vor Ort wurden die Strecken in unterschiedliche Bewertungsabschnitte
eingeteilt. Ein Bewertungsabschnitt umfasst dabei eine Radverkehrsführung in
einheitlicher Charakteristik. Bei Änderung grundlegender Merkmale (Radver-
kehrsführung, Straßencharakter, Ortslage, etc.) wurde ein neuer Abschnitt de-
finiert.

Abb. 11 Bestandserfassung vor Ort

Es fanden im Projektverlauf mehrere Befahrungsdurchgänge statt, so dass bei
Netzänderungen, die im Laufe der Projektbearbeitung durch die beteiligten Ak-
teure genannt wurden, auch die neuen Netzabschnitte berücksichtigt werden
konnten.

Im Nachgang der Befahrung erfolgte jeweils eine Bewertung des vor Ort erfass-
ten Bestands. Maßstab für die Bestandsbewertung waren hierbei die abge-
stimmten Ausbaustandards (vgl. Kap. 6).
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5.2 Datenbank

Alle erhobenen Daten zur Wegeinfrastruktur wurden in einer digitalen Daten-
bank zusammengeführt. Die Bewertung der befahrenen Strecken erfolgt auf
Basis dieser Datenbank.

Überblick, Struktur und Aufbau

Die Datenbank besteht in ihrer Grundstruktur aus einer Access-Tabelle, in der
alle Bestandsdaten sowie Aussagen zu Mängeln bzw. Maßnahmen aufgeführt
sind. Alle Informationen zu einem Bewertungsabschnitt sind in einer Zeile auf-
geführt.

Die Inhalte geben zum einen die Bestandssituation wieder, zeigen aber auch
die Mängel und Handlungsempfehlungen auf. Insgesamt sind in diesem Rad-
routenkataster 749 Bewertungsabschnitte aufgeführt. Die Abschnitte wurden so
gebildet, dass diese in ihrer Charakteristik möglichst homogen ausgeprägt sind.
Somit weist ein einzelner Abschnitt beispielsweise überwiegend dieselbe Art der
Radverkehrsanlage, dieselbe Belagsart und eine weitgehend einheitliche Rad-
wegbreite auf. Kurze Netzabschnitte mit wechselnder Charakteristik gegenüber
dem Hauptabschnitt sind vernachlässigt worden und gegebenenfalls als Mangel
erfasst worden. Ein Abschnittswechsel erfolgte grundsätzlich an kommunalen
Grenzen, da eine genaue Zuordnung jedes Abschnittes zu einem Verwaltungs-
sitz für die spätere Umsetzung, d.h. Mängelbeseitigung, erforderlich ist. Weiter-
hin wurde beim Wechsel Innerorts und Außerorts ein Abschnittswechsel vorge-
nommen.

Ein Filtern nach Gemeinden oder beispielweise Straßenkategorie (klassifizierte
Straßen) ist leicht möglich.

Das Radverkehrsnetz ist zudem als georeferenziertes Linienshape (GIS-Shape)
vorhanden. Die Abschnitte der Linienshapes entsprechen den Bewertungsab-
schnitten der Datenbank. Über die Bezeichnung der Abschnitte kann das Li-
nienshape mit der Datenbank verknüpft werden, sodass die Daten den Ab-
schnitten in einem Übersichtsplan zugeordnet werden können. Da der Maßstab
dieses Konzeptes den gesamten Landkreis umfasst, wurde jedoch auf eine rich-
tungstreue Darstellung im Plan verzichtet.

Datenerfassung und Grundzüge der Datenbank

Jeder Abschnitt der Datenbank hat eine eigene Abschnittsnummer erhalten, die
auf die Zugehörigkeit zur Gemeinde bzw. Samtgemeinde schließen lässt (Ab-
schnitt „ST001“ liegt innerhalb des Gemeindegebiets von Sarstedt). Diese Ab-
schnittsnummer findet sich auch im GIS-Shape zum Radverkehrsnetz wieder.
Die Verortung kann somit über die Abschnittsnummer im GIS sowie über die in
der Datenbank integrierte Beschreibung des Abschnitts (Straßenname, Orts-
lage) stattfinden.

Alle vor Ort aufgenommenen Bestandsdaten (u.a. Art der Radverkehrsführung,
Breite der Radverkehrsanlage, Belag) wurden in die Datenbank eingetragen
(siehe Abb. 12).
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Abb. 12 Streckenbezogene Attribute in der Datenbank

Zusätzlich zu den Daten, die vor Ort aufgenommen werden konnten, wurden
weitere Daten ergänzt. So wurden die Kfz-Stärken für das gesamte Netz beim
Landkreis und dem Land Niedersachsen angefragt und – sofern vorhanden – in
die Datenbank integriert.

Neben den Lage- und Bestandsdaten werden in der Datenbank auch die sich
aus dem Bestand ergebenden Strecken- und Punktmängel aufgeführt. Hierzu
zählen neben der Belagsqualität auch punktuelle Mängel wie fehlende Que-
rungsanlagen, Barrieren und Mängel bei der Beschilderung. Die Bewertung der
fehlenden Querungsanlage erfolgt aufgrund der subjektiven Bewertung vor Ort.
In Kapitel 7.7 erfolgt die Prüfung anhand definierter Kriterien.

Abb. 13 Attribute Punktueller Mängel

Weitere Informationen, die nicht direkt in das Raster der Datenbank passen,
wurden im dafür Vorgesehenen Bemerkungsfeld eingetragen. Weiterhin ist der
Datenbank zu entnehmen, ob einzelne Abschnitte im Radwegebauprogramm
für Kreis- oder Landesstraßen enthalten sind.
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Der im Rahmen der Bestandsanalyse ermittelte Handlungsbedarf sowie die Pri-
orisierung der Maßnahmen wird ebenfalls den entsprechenden Abschnitten zu-
geordnet. Jedem Abschnitt werden zwei Fotos zugeordnet, sodass sich für jeden
Abschnitt folgender Steckbrief ergibt.

Abb. 14 Auszug eines Datenbanksatzes aus der Bestandsanalyse
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6 Rechtliche und entwurfsrelevante Rahmenbe-
dingungen

6.1 Hinweise zur Benutzungspflicht

Die Führung der Radfahrenden auf einem gemeinsamen oder getrennten Geh-
und Radweg sowie auf einem separaten Radweg und auf Radfahrstreifen ist
benutzungspflichtig, wenn die Radverkehrsanlage mit StVO-Verkehrszeichen als
benutzungspflichtig ausgewiesen wird. Im Straßenbild ist dies an den blauen
Verkehrszeichen mit weißem Symbol (z.B. Zeichen 240 StVO) zu erkennen. Be-
nutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sind sowohl innerorts als auch außer-
orts vorzufinden.

Abb. 15 StVO-Zeichen für benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen

Zum Thema Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen hat es in der Vergan-
genheit bereits verschiedene Gerichtsurteile gegeben. Die Regelwerke (insbe-
sondere die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 2010 [ERA]) bewerten die
Führung des Radverkehrs gemeinsam mit dem Kraftfahrzeugverkehr im Misch-
verkehr auf der Fahrbahn als grundsätzlich geeignete Führungsform und somit
als Normalform der Radverkehrsführung. Das Fahren auf der Fahrbahn im Blick-
feld der Kraftfahrzeuge wird in Abhängigkeit der Verkehrsstärke als sichere und
geeignete Führungsform angesehen.

Bezüglich der Bedingungen zur Anordnung einer Benutzungspflicht von Radver-
kehrsanlagen macht die StVO kaum konkrete Angaben, es wird dort generell
bei der Gestaltung von Radverkehrsanlagen auf die aktuelle Fassung der Emp-
fehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) hingewiesen. Ausnahme ist § 45 Abs.
1c S. 3 StVO, wonach die Anordnung benutzungspflichtiger Radverkehrsanlagen
in Tempo-30-Zonen unzulässig ist. Bezüglich der Breite benutzungspflichtiger
Radverkehrsanlagen führt die StVO-VwV an, dass die lichte Breite eines baulich
angelegten Radweges mindestens 1,50 m und möglichst 2,00 m sein soll.

In § 45 Abs. 9 S. 1-3 führt die StVO aus: „Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen sind nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände
zwingend erforderlich ist. Dabei dürfen Gefahrzeichen nur dort angeordnet wer-
den, wo es für die Sicherheit des Verkehrs erforderlich ist, weil auch ein auf-
merksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig erkennen
kann und auch nicht mit ihr rechnen muss. Insbesondere Beschränkungen und
Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf
Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das
allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen ge-
nannten Rechtsgüter erheblich übersteigt.“
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Demzufolge ist eine Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen ausschließlich
zur Erhaltung und Erhöhung der Sicherheit (auf Basis einer besonderen Gefah-
renlage) im Straßenverkehr anzuordnen, während die Führung des Radverkehrs
im Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen auf der Fahrbahn den Normalfall darstellt.

Mit eben dieser Textstelle der StVO hat das Bundesverwaltungsgericht das
Grundsatzurteil vom 18.11.2010 begründet. Nach Auffassung des Gerichts lag
an dem betroffenen Streckenabschnitt keine qualifizierte Gefahrenlage vor. Hin-
tergrund des Rechtstreits war, dass ein Radfahrender eine durch die Stadt Re-
gensburg angeordnete Benutzungspflicht eines gemeinsamen Geh- und Radwe-
ges als unzulässig ansah. Seiner Auffassung nach bestand für Radfahrende auf
dem betroffenen Streckenabschnitt bei Nutzung der Fahrbahn kein besonderes
Gefährdungspotenzial.

Die Beurteilung der Gefahrenlage im Grundsatzurteil zur Radwegebenutzungs-
pflicht ist größtenteils auf Grundlage der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen
(ERA) 2010 erfolgt. Grundsätzlich berufen sich Gerichtsurteile häufig auf die
Angaben in technischen Regelwerken, wie beispielsweise den ERA 2010, aller-
dings werden sie nicht als bindende Vorgaben, sondern vielmehr als Anhalts-
punkte verstanden8.

Innerorts

In den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 2010 entfallen die starren
Einsatzgrenzen für einige Radverkehrsanlagen aus den vorher gültigen ERA 95,
sodass individuellere, an die jeweilige örtliche Situation angepasste, Lösungen
möglich sind. Damit erhalten die Kommunen und die Planungsträger größere
Handlungsspielräume bei ihren Planungen. Gleichzeitig wird die Wahl einer ge-
eigneten Radverkehrsführung für Stadtstraßen in den ERA 2010 stärker syste-
matisiert. Es werden vorrangig in Abhängigkeit von der Stärke und der Ge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs sog. Belastungsbereiche von I bis IV
definiert. Diese werden jeweils separat für zweistreifige und für vierstreifige
Straßen (für den Landkreis Hildesheim nicht von Bedeutung) festgelegt (s. Abb.
16).

8  Klöpfer, J.; Stadt Mainz:
   „Leitfaden zur Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht in Mainz“,
   Mainz 2011
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Abb. 16 Belastungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bei
zweistreifigen Stadtstraßen9

Über eine Einstufung in diese Belastungsbereiche ist eine einfache Vorauswahl
der geeigneten Führungsform möglich (vgl. Abb. 16). Es werden die drei Grund-
typen an Führungsformen, wie Mischen, Teilseparation und Trennen in Bezug
auf den Rad- und Kraftfahrzeugverkehr unterschieden. Die folgende Abbildung
(vgl. Abb. 17) gibt einen Überblick über die Grundführungsformen des Radver-
kehrs sowie den jeweiligen Belastungsbereich und die zugehörige Führungs-
form.

Bezüglich der Prüfung, ob Gehwege für Radfahrende freigegeben werden kön-
nen, führt die Verwaltungsvorschrift zur StVO („Gehweg/Radfahrer frei“, Zei-
chen 239) folgendes aus: Die Regelung „Radfahrer frei“ kommt nur in Betracht,
wenn dies unter Berücksichtigung der Belange der Fußgänger vertretbar ist. Im
Falle der Freigabe müssen die Beschaffenheit und der Zustand des Gehweges
den gewöhnlichen Verkehrsbedürfnissen des Radverkehrs (Bordsteinabsenkun-
gen) entsprechen. Als Ausschlusskriterien sind demnach anzusehen: starkes
Fußgängeraufkommen, große Radverkehrsmengen, geringe Breiten sowie
dichte Abfolge von Hauseingängen und Zufahrten. Daher wurden die freigege-
benen Gehwege dahingehend überprüft, ob die Restbreiten für Fußgänger aus-
reichend sind.

9   Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV):
 „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)“, Köln 2010

I: Mischverkehr

II: Teilseparation

III: Trennen (Regel)

IV: Trennen (unerlässlich)

Hinweis:
Die Übergänge zwischen den Be-
lastungsbereichen sind keine har-
ten Trennlinien.
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Abb. 17 Die drei Grundformen der Radverkehrsführung
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Abb. 18 Kriterien für die Belastungsbereiche

Außerorts

Im Hinblick auf die Anlage von Radverkehrsanlagen im außerörtlichen Bereich
sind die Aussagen der ERA 2010 (S. 66), der RAL 2012 und die Kriterien der
Entwurfsklassen an Landstraßen zu berücksichtigen. Daraus abgeleitet werden
folgende Kriterien als Grundlage für eine Einschätzung der Radverkehrsfüh-
rungsform und damit verbundenen Benutzungspflicht vorgeschlagen:

Abb. 19 Kriterien für die Radverkehrsanlagen außerorts

An Abschnitten, an denen anhand dieser Kriterien Radverkehrsanlagen notwen-
dig sind, sollten diese auch benutzungspflichtig sein. An Abschnitten, an wel-
chen aufgrund der Einsatzkriterien nicht zwingend Radverkehrsanlagen notwen-
dig sind, sollte die Benutzungspflicht aufgehoben werden, auch wenn diese –
bei einem guten Zustand – von dem überwiegenden Teil der Radfahrenden wei-
terhin benutzt werden. Eine Aufhebung der Benutzungspflicht ergibt somit für
Radfahrende die Wahlmöglichkeit, an diesem Abschnitt – je nach individuellem
Sicherheitsbedürfnis – die Fahrbahn oder die nicht mehr benutzungspflichtige
Radverkehrsanlage zu nutzen. Diese vormals benutzungspflichtigen Radver-
kehrsanlagen werden dann zu Radverkehrsanlagen ohne Benutzungspflicht,
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eine auch nach den ERA 2010 durchaus geeignete Führung für den Radverkehr.
Dafür sind allerdings eine Reihe von Maßnahmen (z.B. geeignete Furtmarkie-
rungen auch für die Radverkehrsführungen, die keine Benutzungspflicht auf-
weisen) zur sicheren Führung zu beachten.

Benutzungsrecht
Neben der überwiegend verbreiteten Führung des Radverkehrs auf gemeinsa-
men Geh- und Radwegen außerorts gibt es neue Benutzungsrechte eines Sei-
tenraums durch Markierung oder das Zusatzzeichen 1022-10 „ Radverkehr frei“.
In der aktuellen ERA sind derzeit noch keine konkreten Angaben zur Führungs-
form eines gemeinsamen Weges ohne Benutzungspflicht zu finden.

Das Verkehrsministerium hat 2017 die Möglichkeit bestätigt, dass außerorts auf
gemeinsamen Wegen, für die eine Benutzungspflicht für den Radverkehr nicht
zu begründen ist, diese mit einem Bodenpiktogramm (Zeichen 240 ohne um-
schließenden Kreis) als solche rechtssicher zu kennzeichnen sind. Damit besteht
die Möglichkeit, entsprechende Wege zu kennzeichnen, ohne mit der Aufstel-
lung des Zeichens 240 zugleich eine Benutzungspflicht zu generieren, wie es
aus Mangel an geeigneter Alternative vielfach erfolgt ist. Bei einer Beschilderung
Gehweg Radverkehr frei, die nach Aufhebung einer nicht zu rechtfertigenden
Benutzungspflicht oftmals zum Zuge kommt und mit einer  zu fahrenden Schritt-
geschwindigkeit für die Radfahrenden einhergeht, entfällt bei einer Bodenmar-
kierung die generelle Begrenzung auf Schrittgeschwindigkeit. Jedoch bleibt bei
einer ausschließlichen Bodenmarkierung das Problem der mangelnden Erkenn-
barkeit bei fehlender Ausleuchtung oder Verdeckung durch Schmutz oder
Schnee bzw. der Kennzeichnung unbefestigter Wege bestehen. 10

In den Musterlösungen für Radverkehrsanlagen des Landes Baden-Württem-
berg von 201711 wird ebenfalls auf das Thema des Benutzungsrechtes einge-
gangen.  Dabei wird neben der Bodenmarkierung zusätzlich das allein stehende
Zusatzzeichen 1022-10 „Radverkehr frei“ zur Verdeutlichung des Benutzungs-
rechtes für Radfahrende empfohlen. Durch das fehlende Zeichen 240 bzw. 239
entfällt auch hier die verpflichtende Schrittgeschwindigkeit.

6.2 Entwicklungen in der StVO

Seit der Herausgabe von ERA 95 und der StVO-Novelle 1997 liegen umfängliche
praktische Erfahrungen mit den neuen Regelungen sowie neue Erkenntnisse
wie z. B. zum Einsatz von Schutzstreifen, zur Führung des Radverkehrs in Kreis-
verkehren und zur Öffnung von Einbahnstraßen vor. Diese neuen Erfahrungen
sowie die gestiegene verkehrs- und umweltpolitische Bedeutung des Radver-
kehrs, gaben zunächst den Anlass für eine Neufassung der ERA, die ebenso
besser mit den neuen Regelwerken der FGSV harmonisieren sollte und die ak-
tuelle Verwaltungsvorschrift (VwV)-StVO berücksichtigt. Darauf aufbauend trat
im April 2013 eine Neufassung der StVO in Kraft, die wesentliche Anpassungen
der Regelungen zum Radverkehr enthält. Ziel dieser Bestimmungen ist es u. a.,

10 Rad- und Fußverkehr auf gemeinsamen Flächen (Teil 2): https://nationaler-rad-
verkehrsplan.de/de/node/21729, Abruf 08.07.2020

11  Musterlösungen für Radverkehrsanlagen in Baden-Württemberg, November
2017

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/node/21729
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eine Überregelung abzubauen und den örtlichen Behörden wieder mehr Flexi-
bilität und Verantwortung zum Einsatz angepasster Lösungen zu geben.

Die folgende Aufzählung gibt eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen
in der StVO (StVO-Neufassung 2013 und VwV-StVO 2009):

- Generell gilt nach der VwV-StVO für die Anordnung von Verkehrszeichen:
Sicherheit geht vor Flüssigkeit des Verkehrs.

- Anpassungen der Bestimmungen zur Radwegebenutzungspflicht. Beispiels-
weise dürfen Radwege nur als benutzungspflichtig ausgewiesen werden,
wenn ausreichende Flächen für den Fußverkehr vorhanden sind.

- Keine „Rangordnung“ zwischen Radweg und Radfahrstreifen.
- Verzicht auf an Kfz-Stärken orientierte Einsatzgrenzen für Radfahrstreifen,

Schutzstreifen und qualitative Maßangaben.
- Einführung eines Parkverbots auf Schutzstreifen.
- Rechtliche Erleichterungen für die Einrichtung von Fahrradstraßen und

Schutzstreifen durch Ausnahme von den Bestimmungen.
- Markierung von Radverkehrsfurten auch bei Gehwegen mit zugelassenem

Radverkehr im Zuge von Vorfahrtstraßen.
- Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen (Z 240 StVO) müssen Radfahrende

bei Bedarf Ihre Geschwindigkeit an den Fußverkehr anpassen.
- Benutzungsrecht für die Benutzung linker Radwege mit Zusatzzeichen.
- Klarere Regelungen zum Linksabbiegen mit flexiblerem Einsatz des direkten

Linksabbiegens.
- Keine Priorisierung der verschiedenen Möglichkeiten zum Linksabbiegen.
- Radfahrende müssen sich nicht mehr nach Fußgängersignalen richten. Für

die gemeinsame Signalisierung mit Fußgängern sind Kombisignale notwen-
dig. Die Übergangsregelung endete zum 31.12.2016.

- Busfahrstreifen nur, wenn sichere Radverkehrsführung möglich ist.
- Weniger starre Vorgaben zur Öffnung von Einbahnstraßen für den gegen

gerichteten Radverkehr.
- Benutzung von Radwegen durch Inline-Skater in bestimmten Fällen bei ent-

sprechender Ausschilderung möglich.

Im Dezember 2016 wurde die StVO erneut aktualisiert. Der neue Stand sieht
Tempobegrenzungen für den Kfz-Verkehr im Bereich von Schulen und Kinder-
gärten vor, die sich auch positiv auf den Radverkehr ausüben, da sich durch die
geringere Geschwindigkeit das Miteinander im Straßenverkehr deutlich verbes-
sern kann. Die Aktualisierung aus 2019 mit Wirkung zum 28.04.2020 bringt
weiteren Schutz für Radfahrende mit sich. So ist beispielsweise das Bußgeld für
Parken auf Geh- und Radwegen von 15 € auf bis zu 100 € deutlich erhöht wor-
den, da der erlaubte Aufenthalt von bis zu drei Minuten entfällt. Zudem ist der
einzuhaltende Sicherheitsabstand beim Überholen von Radfahrenden für inner-
orts konkret auf 1,50 m und außerorts auf 2,00 m festgelegt worden. Zuvor
wurden hier keine Abstände genannt, was die Messung und Verfolgung von
Abstandsverstößen verhinderte. Folgenschwere Abbiegeunfälle sollen verhin-
dert werden, indem LKW nur noch mit Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen
dürfen. Schrittgeschwindigkeit ist laut Rechtsprechung zwischen 4 bis 7 km/h
definiert und lässt sich über den Fahrtenschreiber kontrollieren. Die Grundregel,
dass Radfahrende einzeln hintereinander fahren müssen wurde ebenfalls ange-
passt. Solange anderer Verkehr nicht behindert wird, darf man auf dem Rad zu
zweit nebeneinander fahren. Ein neues Verkehrszeichen ermöglicht nun, dass
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größere Bereiche - nach dem Vorbild von Tempo 30-Zonen – eingerichtet wer-
den können, in denen die Regeln der Fahrradstraße gelten. Auch die Bußgelder
für Radfahrende wurden zum Schutz von Zu-Fuß-Gehenden erhöht. Dies erfor-
dert gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Radinfrastruktur mit ausreichenden
Breiten.

6.3 Maßnahmen zur verträglichen Führung zwischen
Rad- und Kfz-Verkehr

Sofern laut den definierten Bedingungen zur Prüfung der Radwegebenutzungs-
flicht eine Radverkehrsanlage erforderlich ist, aber aufgrund der örtlichen Rand-
bedingungen kein Ausbau oder Neubau der Radverkehrsanlage im Seitenraum
oder auf der Fahrbahn möglich ist, besteht die Möglichkeit die Verträglichkeit
zwischen Radfahrenden und dem Kfz-Verkehr durch Reduzierung der Geschwin-
digkeit zu erhöhen. Innerorts kann bspw. durch eine Geschwindigkeitsreduzie-
rung von 50 km/h auf 30 km/h der Belastungsbereich von II auf I wechseln,
sodass hier keine benutzungspflichtige RVA erforderlich ist. Weiterhin kann
durch die Markierung von Fahrradpiktogrammen auf das Fahren der Radfahren-
den auf der Fahrbahn aufmerksam gemacht werden.

Abschnittsweise Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen

Es spricht Vieles für abschnittsweise Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen. Die
Abschnitte sollten klar erkennbar und nicht zu groß sein. Tempo 30 sollte auch
aus städtebaulichen Gründen angeordnet werden können, da nur so die Stadt-
teilzentren, die Siedlungskerne mit stadtgerechten Geschwindigkeiten befahren
werden. Niedrige Geschwindigkeiten sind für das Miteinander im Straßenraum
wichtiger als die Verkehrsstärke, dies zeigen die vielen stark belasteten Bei-
spiele, die nach dem Shared Space-Prinzip funktionieren. Die empfohlene Maß-
nahme „Geschwindigkeitsreduzierung“ ist als Prüfauftrag zu verstehen und in
jedem Abschnitt neu zu bewerten. Sie bildet die kostengünstigste Maßnahme,
um den Radverkehr regelkonform zu führen. Ist diese Maßnahme nicht umsetz-
bar, gehen damit zumeist kostenintensive Eingriffe in den Straßenquerschnitt
einher.

Die umfangreiche Forschung zur Verkehrssicherheit des Radverkehrs zeigt, dass
die Fahrbahnführung des Radverkehrs oder die Führung auf Schutzstreifen bis
in hohe Belastungsbereiche eine sehr gute Führungsform ist. Subjektiv wird dies
leider oft anders empfunden, u.a. weil die Geschwindigkeitsdifferenzen zwi-
schen dem Kfz-Verkehr und dem Radverkehr bei Tempo 50 sehr hoch sind. Eine
größere Akzeptanz wäre zu erwarten, wenn bei Fahrbahnführung und Führung
auf Schutzstreifen Tempo 30 als flankierende Maßnahme eingesetzt würde (vgl.
Abb. 20). Zudem kann an Straßen, an denen die Einrichtung von getrennten
Radverkehrsanlagen oder zumindest von Schutzstreifen nicht möglich ist, durch
die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit für alle Verkehrsteilnehmer auf
30 km/h die gemischte Führung des Radverkehrs mit dem Kraftfahrzeugverkehr
auf der Fahrbahn verträglich gemacht werden.
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Abb. 20 Eingefärbte Schutzstreifen in Kombination mit Tempo 30 in Haren-
berg (Seelze)

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

Um auf das erlaubte Fahren auf der Fahrbahn aufmerksam zu machen, emp-
fiehlt sich die Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn. Dies
empfiehlt sich vor allem an Ortsdurchfahrten, auf denen aufgrund der geringen
Verkehrsstärke keine benutzungspflichtige RVA erforderlich ist, aber die Rad-
fahrenden im Straßenraum sichtbar sein sollen.  Flankierend kann hier ebenfalls
eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h geprüft werden.

Abb. 21 Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn (Braun-
schweig)



Landkreis Hildesheim – Regionales Radverkehrskonzept 35

Abb. 22 Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn Übergang
Fahrbahnführung innerorts und außerorts ben. RVA (Seelze)

Sofern die Prüfung der Radverkehrsführung ergibt, dass außerorts eine RVA
erforderlich ist, sollte zunächst in einem ersten Schritt die Geschwindigkeitsre-
duzierung von 100 km/h auf 70 km/h geprüft werden. Bei 70 km/h wird eine
Verträglichkeit bei einem DTV von bis zu 4.000 möglich, bei 100 km/h bis zu
2.500.

Markierung von Schutzstreifen innerorts

Sofern laut Regelwerk keine benutzungspflichtige Radverkehrsanlage, sondern
eine Teilseparation erforderlich ist, empfiehlt sich die Markierung von Schutz-
streifen. Dies kann auch einseitig erfolgen, sofern der Straßenquerschnitt keine
beidseitige Markierung (jeweils 1,50 m Schutzstreifen) und eine verbleibende
Fahrbahnbreite von 4,50 erlaubt. Auf der Fahrbahnseite ohne Schutzstreifen
können flankierende Fahrradpiktogramme markiert werden, um auf das Nut-
zungsrecht der Fahrbahn hinzuweisen. Parallel kann bei einem ausreichend
breitem Seitenraum (2,50 m) die Freigabe für den Radverkehr geprüft werden
(Gehweg Radfahrer frei).

Abb. 23 Einseitige Markierung von Schutzstreifen (Osnabrück)
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Abb. 24 Einseitige Markierung von Schutzstreifen und Markierung von Fahr-
radpiktogrammen auf der Fahrbahn (Seelze)

Führungshilfe Radwegende

Sofern eine Radverkehrsanlage im Seitenraum endet und der Radverkehr in den
Mischverkehr auf die Fahrbahn geführt wird, ist ein baulich geschützter Über-
gang oder eine Rotmarkierung vorzusehen.

Abb. 25 Führungshilfe Radwegende (Hannover)

Markierung Furten
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Furten im Zuge von Zweirichtungsradwegen sind wegen der besonderen Ge-
fährdung gegenläufig fahrender Radfahrer mit Radfahrerpiktogramm und Rich-
tungspfeilen zusätzlich zur verkehrsrechtlich erforderlichen Beschilderung be-
sonders zu markieren. Die Zweirichtungs-Furten sollten grundsätzlich rot einge-
färbt werden. Roteinfärbungen von Radfahrerfurten sollten bei potenziell kriti-
schen Situationen zum Einsatz kommen, um hier die Aufmerksamkeit anderer
Fahrzeugführer zu erhöhen.

Abb. 26 Markierung Zweirichtungsradweg Furt (Papenburg)
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7 Standards, Bewertung und Maßnahmen der
Radverkehrsinfrastruktur

7.1 Vorgehen

Die Ansprüche an Radverkehrsanlagen im Straßenraum steigen bei zunehmen-
der Radverkehrsnutzung stetig an. Demzufolge soll die Radverkehrsplanung im
Landkreis Hildesheim künftig sowohl baulich als auch verkehrstechnisch einheit-
lich und an den deutschen Regelwerken anlehnend erfolgen. Dies führt sowohl
zu einer besseren Akzeptanz und Verständlichkeit der Radverkehrsführungen
für alle Verkehrsteilnehmenden als auch der Vereinfachung der Planungs- und
Abstimmungsprozesse. Da das Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen (ERA 2010) einer regelmäßigen Weiterentwicklung un-
terliegt und auch dort die zunehmenden Radverkehrsstärken und höhere Qua-
litätsanforderungen zu Veränderungen führen werden, sind für das Radver-
kehrskonzept des Landkreises die voraussichtlichen Entwicklungen zu antizipie-
ren.

Innerhalb der projektbegleitenden Arbeitsgruppe wurden intensiv Qualitäts-
standards für Radverkehrsanlagen des landkreisweiten Radnetzes erarbeitet.
Neben der grundsätzlichen Prüfung der Erforderlichkeit einer benutzungspflich-
tigen Radverkehrsanlage oder der Führung im Mischverkehr gemeinsam mit
dem Kfz-Verkehr wurden für Radverkehrsanlagen Standards für Regelbreiten
und Oberflächenbeläge entwickelt. Zudem wurden Standards für weitere Krite-
rien der Radverkehrsplanung (Querungshilfen und Beleuchtung und Winter-
dienst) zusammengestellt. Diese bilden einen idealisierten Zustand ab dessen
flächendeckende Anwendung bzw. Umsetzung anzustreben ist, aber vor dem
Hintergrund aller gegebenen Randbedingungen zu betrachten und zu bewerten
ist. Darüber hinaus sollen die Qualitätsstandards den Kreisen, Kommunen und
Städten eine Hilfestellung geben, welche Anforderungen es bei der Radver-
kehrsplanung zukünftig verstärkt zu berücksichtigen gilt.

Abb. 27 Vorgehensweise bei der Bewertung der Radverkehrsinfrastruktur
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In den folgenden Kapiteln werden die jeweiligen Standards erläutert, anhand
derer die Bewertung des Radverkehrnetzes erfolgt und der Handlungsbedarf für
das regionale Radverkehrsnetz für den Landkreis Hildesheim abgeleitet wird.
Für die Bewertung der Radverkehrsinfrastruktur wurden die Verbindungen in
einzelne Abschnitte unterteilt, sodass eine Abschnittszuordnung innerorts/au-
ßerorts oder der jeweiligen Kommune möglich ist. Alle Maßnahmenformulare
liegen digital vor. Bei der Entwicklung von Maßnahmen wird in Maßnahmen bei
vorhandener Radverkehrsanlage, bei Mischverkehrsführung und Wirtschafts-
wege unterschieden (siehe Abb. 28). Sofern für einen Abschnitt keine Verkehrs-
stärke (DTV) vorliegt, sollte der DTV geprüft werden, um Aussagen bzgl. der
erforderlichen Radverkehrsführung zu erhalten. Dies betrifft vor allem Kreisstra-
ßen. Bei Gemeindestraße wird davon ausgegangen, dass eine Führung im
Mischverkehr verträglich ist.

Abb. 28 Handlungsempfehlungen

7.2 Radverkehrsführungen

Im Landkreis Hildesheim sind überwiegend einseitige gemeinsame Geh- und
Radwege vorzufinden (41 %). Sie verlaufen außerorts entlang der Hauptver-
kehrsstraßen auf einseitig angelegten Seitenräumen, die in beide Richtungen
befahren werden können (Bsp. Bodenburg – Bad Salzdetfurth, vgl. Abb. 29).
Innerorts sind wenige gemeinsame Geh- und Radwege im Einrichtungsverkehr
vorzufinden. Vereinzelt sind auch straßenunabhängig geführte gemeinsame
Geh-/Radwege angelegt. Gemeinsame Geh- und Radwege sind mit dem Ver-
kehrszeichen 240 beschildert und benutzungspflichtig.

In den Ortsdurchfahrten, aber auch auf vielen außerörtlichen Verbindungen
wird der Radverkehr auf der Fahrbahn im Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr
geführt. Teilweise wurden auch Wege innerhalb von Tempo-30-Zonen geprüft,
innerhalb derer entsprechend der StVO aufgrund des geringen Geschwindig-
keitsniveaus und meist geringen Verkehrsstärken in der Regel keine Radver-
kehrsanlagen zur sicheren Führung des Radverkehrs notwendig sind. In den
Ortsdurchfahrten und auf den Außerortsabschnitten wird die Erforderlichkeit ei-
ner benutzungspflichtigen Radverkehrsanlage geprüft.

Auf wenigen kurzen innerorts gelegenen Abschnitten wird der Radverkehr auf
getrennten Geh- und Radwegen geführt (1 %). Getrennte Geh- und Rad-
wege sind mit dem Verkehrszeichen 241 beschildert und benutzungspflichtig.
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Auf einigen Abschnitten (6 %) ist der Gehweg für den Radfahrer freigege-
ben (VZ 239 + 1022-10; straßenbegleitend und selbstständig geführt). Hier
kann der Radfahrende zwischen dem Fahren auf der Fahrbahn und der Benut-
zung des Gehweges, unter besonderer Berücksichtigung des Fußverkehrs, wäh-
len. Da Radfahrer nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen, sollte diese Füh-
rungsform nur die Ausnahme darstellen.

Parallel zu der Führung entlang von Hauptverkehrsstraßen wurden außerörtli-
che Verbindungen über Wirtschaftswege in die Untersuchung des Radver-
kehrsnetzes aufgenommen, da diese Wegeverbindungen bei geeigneten Rah-
menbedingungen gut nutzbare Angebote darstellen. Bei einem räumlichen Zu-
sammenhang mit klassifizierten Straßen bieten sie auch eine Alternative zu ei-
nem straßenbegleitenden Radweg entlang einer hoch belasteten Straße, wenn
z.B. aus Platz- und Kostengründen oder aus Gründen des Natur- und Land-
schaftsschutzes kein Radweg zu realisieren ist. Ob ein Ausbau eines Wirtschafts-
weges abseits der Hauptverkehrsstraße oder der Neubau eines Radweges stra-
ßenbegleitend vorgesehen werden sollte, ist im Einzelfall zu prüfen. Insgesamt
verlaufen etwa 10 % des Radverkehrsnetz über Wirtschaftswege.

Der Vorteil der Wirtschaftswege liegt häufig in der größeren Dimensionierung,
die auch dem Radverkehr zu Gute kommt. Auch besteht weniger Haltbedarf an
Knotenpunkte oder unübersichtlichen Kreuzungen. Zu bedenken sind neben den
Fragen der Verkehrssicherungspflicht und Haftung auch die Aspekte von Be-
leuchtung, Winter- und Reinigungsdiensten. Generell ist im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob ein Wirtschaftsweg bezüglich der Erreichung von Quelle und Ziel
eine gute Alternative darstellt und dieser auch für den Alltagsradverkehr in Be-
tracht kommt.

Weitere vorgefundene Führungsformen waren ehemalige benutzungspflichtige
Radwege, sonstige Radwege (unklare Beschilderung) und Radfahrstreifen auf
der Fahrbahn (Bereich Stadt Hildesheim) sowie Radwege mit VZ 237.
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Göttinger Straße (Banteln) – Gehweg Rad frei Dorfstraße (Coppengrave) – Mischverkehr

L 490 Bad Salzdetfurth – gem. G+R Göttinger Straße (Alfeld) – getr. G+R

L469 - Mischverkehr Wirtschaftsweg südlich von Algermissen

Abb. 29 Radverkehrsführungen im Landkreis Hildesheim
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Abb. 30 Vorhandene Radverkehrsführungen
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